
VERORDNUNG (EG) Nr. 1148/2002 DES RATES
vom 26. Juni 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Ge-
meinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 26,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat mit der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 (1) Ge-
meinschaftszollkontingente für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren eröffnet.
Der Bedarf der Gemeinschaft bei diesen Waren sollte un-
ter möglichst günstigen Bedingungen gedeckt werden.
Zu diesem Zweck sind zollermäßigte oder zollfreie Ge-
meinschaftszollkontingente zu eröffnen und geeignete
Mengen festzulegen sowie bei bestimmten Zollkontin-
genten die Mengen zu erhöhen und die Zeiträume zu
verlängern, ohne daß der Markt für diese Waren gestört
wird.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(3) Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Verord-
nung liegt ein dringender Fall im Sinne von Abschnitt I
Nummer 3 des Protokolls über die Rolle der einzelstaatli-
chen Parlamente in der Europäischen Union im Anhang
zum Vertrag über die Europäische Union und zu den
Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten vor —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 wird für den Kon-
tingentszeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2002 wie
folgt geändert:

— Die Kontingentsmenge des Zollkontingents mit der laufen-
den Nummer 09.2935 wird auf 80 000 Tonnen festgesetzt.

Artikel 2

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 wird für den Kon-
tingentszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2002
wie folgt geändert:

— Die Kontingentsmenge des Zollkontingents mit der laufen-
den Nummer 09.2799 wird auf 50 000 Tonnen festgesetzt;

— die Kontingentsmenge des Zollkontingents mit der laufen-
den Nummer 09.2950 wird auf 6 500 Tonnen festgesetzt.

Artikel 3

Die in der Tabelle zu dieser Verordnung aufgeführten Gemein-
schaftszollkontingente werden mit Wirkung vom 1. Juli 2002
dem Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 hinzugefügt.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Luxemburg am 26. Juni 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
C. VILLALOBOS
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(1) ABl. L 345 vom 31.12.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2559/2001 (ABl. L 344 vom
28.12.2001, S. 5).
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Lfd. Nr. KN-Code TARIC-
Unterteilung Warenbezeichnung Kontingents-

menge

Kontin-
gentszoll-

satz
(in %)

Kontingentszeitraum

ANHANG

09.2882 ex 2908 90 00 20 2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol, in Form von
Pulver

43 Tonnen 0 1.7.—31.12.2002

09.2890 ex 4819 40 00 10 Beutel aus Papier, bedruckt, mit den Abmes-
sungen von 139 × 303 mm (± 5 mm), zum
Verpacken von Mikrowellen-Popcorn (a)

33 000 000
Stück

0 1.7.—31.12.2002

09.2902 ex 8540 11 15 91 Farbkathodenstrahlröhren mit flachem Bild-
schirm, mit einem Verhältnis der Breite zur
Höhe von 4/3, einer Diagonalen des Bild-
schirms von nicht weniger als 59 cm und nicht
mehr als 61 cm und einem Krümmungsradius
des Bildschirms von nicht weniger als 50 m

13 000 Stück 7 1.7.—31.12.2002

09.2904 ex 8540 11 19 95 Farbkathodenstrahlröhren mit flachem Bild-
schirm, mit einem Verhältnis der Breite zur
Höhe von 4/3, einer Diagonalen des Bild-
schirms von nicht weniger als 79 cm und nicht
mehr als 81 cm und einem Krümmungsradius
des Bildschirms von nicht weniger als 50 m

3 600 Stück 0 1.7.—31.12.2002

09.2995 ex 8536 90 85
ex 8538 90 99

95
93

Tastaturen,
— mit einer Lage aus Siliconkautschuk und

Polycarbonat-Tastaturfeldern
oder
— ganz aus Siliconkautschuk oder Polycar-

bonat, mit bedruckten Tastaturfeldern, zum
Herstellen und Instandsetzen von Mobiltele-
fonen der Unterposition 8525 20 91 (a)

10 000 000
Stück

0 1.7.—31.12.2002

09.2998 ex 2924 29 95 80 5�-Chlor-3-hydroxy-2�,4�-dimethoxy-2-naph-
thanilid

20 Tonnen 0 1.7.—31.12.2002

(a) Die Überwachung der besonderen Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.


